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Anlage/n: RPW Fachpreisrichterentschädigungsempfehlung 

Artikel „Das Schwammviertel“ in der SZ vom 22.02.21 
 
Sachbericht: 
 
Die Stadt Weißenhorn ist mit ihrer reichen historischen Bausubstanz einzigartig 
in der Region. Die umgesetzten bzw. derzeit in Umsetzung befindlichen Projekte 
der Stadt haben weiter dazu beigetragen, dass sich Weißenhorn zu einer Wohl-
fühlstadt entwickelt hat. Allerdings genügt es nicht, sich auf Vergangenem aus-
zuruhen, es muss weiter konsequent daran gearbeitet werden, dass sich Wei-
ßenhorn auch so positiv weiterentwickelt. 
 
Die Herausforderungen für Architekten bzw. Planer und deren Bauherren werden 
größer. Man soll energiesparend, nachhaltig, barrierefrei, auf die Umgebung 
Rücksicht nehmen und kostengünstig sollte es auch noch sein. Hier bedarf es viel 
Fachkompetenz, die angesichts der Vielzahl von Aufgaben die Stadtverwaltung 
nicht immer leisten  kann. Großprojekte der Stadt werden zwischenzeitlich zu-
meist über Architektenwettbewerbe ausgeschrieben, dies hat sich auch sehr gut 
bewährt. Hier darf an die Sanierung der Schlösser, den Bau der Fuggerhalle oder 
den gerade beginnenden Bau des neuen Kindergartens bzw. der Kinderkrippe an 
der Grundschule Nord erinnert werden. Entscheidend war dabei immer, dass wir 
den Architekten eine konkrete Planungsaufgabe zur Aufgabe stellten. So konnten 
wir den besten Architekten für unser Projekt ermitteln. 
 
Es macht sicherlich keinen Sinn, ständig Fachleute hinzuzuziehen, wenn ein Bau-
projekt ansteht. Es genügt sicherlich in bestimmten Fällen, sich die Fachexpertise 
von Fachleuten zu Nutze zu machen. Hier bietet sich ein sog. Temporärer Gestal-
tungsbeirat an. Eine entsprechende Informationsbroschüre wurde Ihnen in der 
Vergangenheit bereits zur Verfügung gestellt. 
 
Warum? 
 
Wie bereits beschrieben, werden die Herausforderungen immer größer. Mit dem 
notwendigen Fachwissen können Konzepte geschnürt werden, die den Vorgaben 
vor Ort gerecht werden. Durch einen temporären Gestaltungsbeirat sollen keine 
bürokratischen Hindernisse für unsere Bürger geschaffen werden. Für diese ist 
weiterhin z.B. der Bebauungsplan maßgebend. D.h., entspricht das Bauvorhaben 
dem Bebauungsplan, dann bedarf es im Regelfall nicht einmal einer Baugeneh-
migung. Der temporäre Gestaltungsbeirat sollte nur dann herangezogen werden, 
wenn es um Bauten geht, die das Stadtbild prägen und Einfluss auf die Lebens-
qualität der Bürger nehmen. In jüngerer Zeit wäre hier bei der Ausschreibung 
der Mehrgeschossbauten in unseren neuen Baugebieten zu denken gewesen. 
Hier hätten wir die Fachkompetenz sowohl bei der Formulierung der Ausschrei-
bungsbedingungen als auch bei der Beurteilung der eingereichten Entwürfe nüt-
zen können.  



Ebenso könnte man Fachexpertise bei der Entwicklung neuer Wohnkonzepte her-
anziehen. Als Beispiel hierfür darf auf ein schönes Wohnraumkonzept der Stadt 
Leipzig verwiesen werden, welches in einem Zeitungsartikel beschrieben ist, der 
als Anlage beigefügt ist. Gerade der Klimawandel wird neue Herausforderungen 
stellen. Gegebenenfalls könnte man sich auch für ein Förderprojekt für ein an-
stehendes Innenstadtprojekt bewerben.  
 
Die Mitwirkung des temporären Gestaltungbeirats hat keine rechtliche Verbind-
lichkeit gegenüber dem Stadtrat bzw. Bauausschuss. Das Votum des Beirats ist 
lediglich eine Empfehlung. Die Planungshoheit bleibt uneingeschränkt bei der 
Stadt. Die entstehenden Kosten sind im beigefügten Preisblatt der Architekten-
kammer dargestellt. 
 
Die Verwaltung empfiehlt dringend die Einführung eines temporären Gestal-
tungsbeirats. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt die Voraussetzungen zu schaffen, dass im Be-
darfsfall ein temporärer Gestaltungsbeirat aktiviert werden kann. Der Bauaus-
schuss bzw. der Stadtrat stellt für jeden Einzelfall fest, ob er die Notwendigkeit 
eines temporären Gestaltungsbeirats sieht.“ 
 
 
 
   
   
   
Claudia Graf-Rembold Sabine Miller Dr. Wolfgang Fendt  
Stadtbaumeisterin Stv. Stadtbaumeisterin 1. Bürgermeister 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 
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1. Fachpreisrichter 
 Tätigkeit:   
  - Preisrichtervorbesprechung 
  - Kolloquium 
  - Preisgericht 

 Pauschale € netto *) für die Teilnahme an: 
  1. Preisrichtervorbesprechung  
  2. Kolloquium  
  3. Preisgericht 
 
  Zeitaufwand 
  bis 4 Stunden 480,-   
  bis 6 Stunden 750,-  
  bis 8 Stunden 960,-  
  über 8 Stunden 1.200,-  

 
 Aufwand für die Vorbereitung und Reisezeiten werden nicht erstattet. 
 Dieselben Stundensätze gelten auch für die Teilnahme an Sitzungen und 

Besprechungen, die nicht als Präsenzveranstaltungen vor Ort durchgeführt werden, 
 zum Beispiel Online-Kolloquium etc. 
 

 Dieselben Sätze gelten für die ständig anwesenden stellvertretenden Preisrichter. 
 Vorsitzende von Preisgerichten erhalten aufgrund der hohen Verantwortung das  
 1,5-fache des Tagessatzes für die Dauer der Preisgerichtssitzung. 

 
2. Stellvertretende Fachpreisrichter 
 Sie sollten möglichst zu allen Sitzungen eingeladen werden, wobei eine Teilnahme nicht 

immer zwingend ist. 
 Bei einer Teilnahme aufgrund einer Ladung durch den Auslober erhalten sie dieselben 
 Sätze und Auslagenerstattung wie die Preisrichter. 
 
3. Sachverständige und Vorprüfer 
 Sachverständige und Vorprüfer werden - soweit sie nicht als Berater aus einem Dienst- 

oder Arbeitsverhältnis zum Auslober heraus an der Beurteilung beteiligt werden - zum 
Stundensatz entsprechend gültiger Honorarordnung vergütet. 

 Eine Pauschalierung kann auf der Basis von Tagessätzen, bei der Vorprüfung auch nach 
dem durchschnittlichen Arbeitsaufwand pro Arbeit gegen Nachweis erfolgen.  

 
4. Auslagenerstattung 
 - Fahrtkosten, z.B. Flug, Bahnfahrt/Schlafwagen, bei Kfz € 0,40 / km;  
 - Übernachtungskosten etc... 
 
 
 
 
 *) zuzüglich MwSt. für Preisrichter, die eine solche abführen. 
 










